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 ZU WENIG BEACHTUNG  
GESCHENKT

Ob beim Bau eines Einfamilienhauses 
oder einer Stockwerkeigentumswohnung, 
bei der Realisierung eines Industrieare-
als oder Parkhauses, ob in einem General-
unternehmer-, Totalunternehmer- oder 
Einzelwerkvertrag, überall werden regel-
mässig sogenannte Budgetpositionen ver-
einbart. Nicht selten jedoch wird diesem 
Kostenfaktor sowohl in der Kalkulation 
des Bauprojekts als auch in der Vertrags-
verhandlung und -redaktion zu wenig Be-
achtung geschenkt. Böse Überraschun-
gen auf beiden Seiten, insbesondere wegen 
Kostenüberschreitungen, können die Fol-
gen sein. Der nachfolgende Artikel befasst 
sich nebst der Vergütungsthematik im 
Werkvertragsrecht im Allgemeinen ins-
besondere mit dem Begriff der «Budgetpo-
sition» sowie den möglichen Konsequen-
zen von (Budget-)Kostenüberschreitungen 
und möchte aufzeigen, worauf die Partei-
en bei deren Vereinbarung besonders ach-
ten sollten.

VERGÜTUNGSMÖGLICHKEITEN 
IM WERKVERTRAGSRECHT

In einem Werkvertrag gibt es verschie-
dene Möglichkeiten, wie der Werkpreis be-
stimmt werden kann:
– Feste Übernahme des Werkes nach 

Art. 373 OR zum Pauschal-, Global- 
oder Einheitspreis; 

– Übernahme des Werkes nach 
Art. 374/375 OR ohne feste Vergütung; 
oder

– ein anderes, von den Parteien individu-
ell ausgestaltetes, differenziertes Ver-
gütungssystem.
Bei der festen Übernahme des Bauwer-

kes wird ein einziger, vertraglich fixier-
ter Werkpreis vereinbart, zu welchem der 
Unternehmer das Werk herzustellen und 
sämtliche hierzu erforderlichen Leistun-
gen zu erbringen hat. Dieser Preis ist zu-
gleich Höchst- als auch Mindestpreis und 
für Bauherr und Unternehmer gleicher-
massen verbindlich. Nur in Ausnahmefäl-
len kann von diesem Festpreis abgewichen 
werden, bspw. aufgrund der Ausnahme-

bestimmung gemäss Art. 373 Abs. 2 OR 
(ausserordentliche, nicht voraussehbare 
Umstände), des schuldhaften Verhaltens 
des Bestellers oder aufgrund nachträgli-
cher Bestellungsänderung. Sind teuerungs-
bedingte Mehrkosten im festen Werkpreis 
inbegriffen, so spricht man von Pauschal-
preis, andernfalls vom Globalpreis. Beim 
Einheitspreis schliesslich werden ver-
schiedene Einheitspreise für verschiede-
nen Einzelleistungen vereinbart. 

Demgegenüber können die Parteien 
den Werkpreis zum Voraus gar nicht oder 
nur ungefähr bestimmen (Art. 374 OR). 
In diesem Fall bemisst sich der Preis nach 
dem Wert der Arbeit und Aufwendungen 
des Unternehmers. Der Unternehmer hat 
selbstverständlich nur Anspruch auf Ver-
gütung seiner gerechtfertigten Leistungen; 
unnötiger Mehraufwand oder unüblich ge-
leistete Arbeiten müssen nicht entlöhnt 
werden. Unter Art. 374 OR fällt auch der 
ungefähre Kostenansatz (in der Praxis auch 
ungefährer Preisansatz, ungefährer Kos-
tenvoranschlag etc. genannt), welcher eine 
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auf mehr oder weniger sicheren Grundla-
gen beruhende Preisschätzung des Unter-
nehmers enthält. Schliesslich können die 
Parteien auch eine andere Form der Vergü-
tung vereinbaren.

KEIN EINHEITLICHES VERSTÄND-
NIS VON BUDGETPOSITIONEN

Im Zeitpunkt der Unterzeichnung ei-
nes Werkvertrages zur Erstellung des Bau-
werks mit oder ohne Festpreis können 
Leistungen nötig sein, die zu diesem Zeit-
punkt noch nicht genau oder abschlies-
send definiert sind. So werden regelmässig 
Budgetpreise für einzelne Leistungen wie 
bspw. Sanitäranlagen, Erschliessungsan-
lagen (Strom-, Wasser- und technische 
Leitungen), Kücheneinrichtung, Böden 
etc., vereinbart, auf welchen je nach Par-

teiwillen zusätzlich noch die Mehrwert-
steuer und/oder ein Unternehmerhono-
rar geschuldet ist. 

Es gibt jedoch kein einheitliches Ver-
ständnis von sogenannten Budgetpositi-
onen. Auch die SIA-Norm 118 kennt die 
Kategorie «Budgetpreise» nicht. Einzig in 
Ziffer 18 der Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen des Verbands Schweizerischer Ge-
neralunternehmer (AVB VSGU) werden 
die «Budgetpreise» bzw. «Budgetpositio-
nen» erwähnt:1«Budgetpreise können für in 
Art und/oder Umfang noch nicht bestimm-
te einzelne Leistungen vereinbart werden, 
die dem Regime der festen Vergütung bei 
der Abrede, z.  B. eines Pauschalpreises, 
entzogen werden sollen. Über sie wird in-
nerhalb des Werkpreises separat und of-
fen abgerechnet, und allfällige  Differenzen 

zwischen der Abrechnungssumme und 
den einkalkulierten Budgetpreisen haben 
eine entsprechende Erhöhung oder Ver-
minderung des vertraglich pauschalisier-
ten Werkpreises zur Folge.»2 Sind die AVB 
VSGU allerdings nicht Vertragsbestandteil 
und ist im Vertrag nicht festgehalten, wie 
sich die Budgetpositionen in Bezug auf den 
pauschalen Werkpreis verhalten, kann ein 
Gericht mittels Vertragsauslegung wohl 
auch zum Schluss kommen, dass ein ver-
einbartes Kostendach trotz höherer Kosten 
im Bereich der Budgetpositionen weiterhin 
verbindlich ist.3

Insbesondere die Erhöhung eines ver-
einbarten pauschalen Werkpreises auf-
grund solcher Budgetpositionen steht 
dem Bedürfnis des Bauherrn nach Kos-
tenkontrolle entgegen. Denn aufgrund 
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der  Variabilität der Budgetpositionen kön-
nen Mehrkosten entstehen, welche von den 
ursprünglich «budgetierten» und im pau-
schalen Werkpreis inbegriffenen Kosten 
abweichen. Je nach Budgetposition kön-
nen diese Mehrkosten erheblich ausfal-
len. Es stellt sich nun die Frage, ob und in 
welchem Ausmass ein Bauherr eine solche 
Abweichung einer Budgetposition vom ur-
sprünglich budgetierten Betrag akzeptie-
ren muss.

UNVERHÄLTNISMÄSSIGE ÜBER-
SCHREITUNG

Über Budgetpositionen wird in der Re-
gel offen abgerechnet; d.  h. die vom Be-
steller zu leistende Vergütung wird analog 
Art. 374 OR nach dem Wert der Arbeit und 
der Aufwendungen des Unternehmers be-
messen (vgl. Vereinbarung zur Übernah-

mässigkeit soll wenigstens ein Zehntel des 
Ansatzes der Budgetpositionen angenom-
men werden. Diese Vorgabe wird in Lehre 
und Rechtsprechung bei der Anwendung 
von Art. 375 Abs. 2 OR umgesetzt und als 
Faustregel gilt somit eine Toleranzgrenze 
von 10%. Erst deren Überschreitung kann 
als übermässig erscheinen.4 Ein mathema-
tisch starrer Schematismus wird allerdings 
abgelehnt; andernfalls kann dem Einzelfall 
nicht genügend Rechnung getragen werden.

RECHTSBEHELFE BEI  
UNVERHÄLTNISMÄSSIGER 
ÜBERSCHREITUNG  
GEMÄSS ART. 375 OR

Bei einer unverhältnismässigen Über-
schreitung eines nicht fest vereinbarten 
Werkpreises bzw. bei Budgetpositionen 
stehen dem Besteller zum einen das Rück-

oder nach den von beiden Parteien ange-
nommenen Voraussetzungen ausgeschlos-
sen waren. Diesfalls müsste der Besteller 
eine entsprechende Überschreitung dul-
den.5 Dabei fällt ins Gewicht, inwieweit 
die Überschreitung auf eine von Anfang an 
fehlerhafte Einschätzung des Unterneh-
mers zurückzuführen ist.6 Falls der Bestel-
ler die Ungenauigkeit der Schätzung der of-
ferierten Budgetposition erkennen konnte, 
muss er höhere Abweichungen akzeptie-
ren.7 Wesentlich ist daher insbesondere, 
welche Genauigkeit aufgrund der verwen-
deten Schätzungsmethoden erwartet wer-
den konnte und ob nach den Erklärungen 
des Unternehmers mit Überschreitungen 
im eingetretenen Masse zu rechnen war.8 

Welcher Herabsetzungsbetrag ange-
messen ist, hat schlussendlich der Rich-
ter nach seinem Ermessen (gemäss Art. 4 
ZGB) zu entscheiden9, unter Berücksich-
tigung aller Umstände des Einzelfalls.10 
Im Normalfall wird das Risiko der Kos-
tenüberschreitung insofern geteilt, als der 
Werklohn um die Hälfte der Summe, wel-
che die Toleranzgrenze von 10% übersteigt, 
herabgesetzt wird. Auch hier wird ein star-
rer Schematismus bei der Anwendung die-
ser Regel vom Bundesgericht abgelehnt. So 
erachtete das Bundesgericht in einem Fall 
eine Toleranzgrenze von 20% als angemes-
sen.11 In einem anderen Fall wurde eine 
Kostenüberschreitung von weniger als 12% 
als nicht unverhältnismässig betrachtet.12 
Zudem berücksichtigte das Bundesgericht 
in einem weiteren Fall die Komplexität des 
geplanten Bauprojekts und die damit ein-
hergehenden Unsicherheiten und quali-
fizierte einen eigentlichen Kostenvoran-
schlag lediglich als Prognose, weshalb erst 
gar keine Überschreitung möglich war.13

Von der Lehre und Rechtsprechung 
nicht abschliessend geklärt ist, welches 
die massgebende Bemessungsgrundla-
ge ist, auf welche sich die (unverhältnis-
mässige) Überschreitung bezieht. In Fra-
ge kommen der gesamte (End-)Werkpreis, 
welcher bspw. bei der Schlussrechnung 
aufgeführt wird, oder die einzelne budge-
tierte Leistung, welche überschritten wird, 
bspw. der (pauschale) Werkpreis für ein  
Industriegebäude von 10 Mio. CHF oder die 
für die besonderen Bodenbeläge budgetier-
ten 100 000 CHF.

2. RÜCKTRITTSRECHT
Nach Art. 375 Abs. 1 OR kann der Bestel-

ler sowohl während als auch nach der Aus-
führung des Werkes vom Vertrag zurück-
treten. Diesfalls müssen beide Parteien 
die bereits erhaltenen Leistungen zurück-

me eines Werkes ohne feste Vergütung). 
Demzufolge kann es sein, dass der Bestel-
ler allenfalls mehr oder weniger als den ur-
sprünglich vereinbarten, d. h. veranschlag-
ten Preis zu bezahlen hat. Der Besteller 
muss also bei offerierten Budgetpositio-
nen (und insbesondere auch bei einem pau-
schalen Werkpreis) eine gewisse mässige 
Überschreitung der Kosten hinnehmen. 

Was als mässig bzw. unverhältnismäs-
sig gilt, wurde von der Kommission, die zur 
Ausarbeitung des Schweizerischen Ob-
ligationenrechts eingesetzt worden war, 
vorgegeben. Als Grenze der Unverhältnis-

trittsrecht nach Art. 375 Abs. 1 und 2 OR so-
wie das Herabsetzungsrecht nach Art. 375 
Abs. 2 OR zu Verfügung. Im Übrigen ver-
weist auch die SIA-Norm 118 in Artikel 56 
Abs. 2 den Besteller bei unverhältnismäs-
siger Überschreitung der angegebenen Ge-
samtkosten auf die Rechtsbehelfe gemäss 
Art. 375 Abs. 2 OR.

1. HERABSETZUNGSRECHT
Mit Bezug auf die Kostenüberschreitung 

ist vorab zu klären, ob für diese ausseror-
dentliche Umstände verantwortlich sind, 
die nicht vorausgesehen werden konnten 

Der Besteller muss bei offerierten Budgetpositionen eine gewisse mässige Über-
schreitung der Kosten hinnehmen. (BILD: 123RF.COM)
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erstatten; der Unternehmer hat dabei kei-
nen Anspruch auf Schadloshaltung sei-
ner bereits geleisteten Arbeit. Handelt es 
sich hingegen um ein Werk, das auf Grund 
und Boden des Bestellers errichtet wird, 
so kann der Besteller nur gegen Vergütung 
der bisher geleisteten Arbeit und Aufwen-
dungen des Unternehmers zurücktreten 
und nur, sofern das Bauwerk noch nicht 
vollendet ist.

FAZIT UND EMPFEHLUNGEN FÜR 
DIE PRAXIS

Die Vereinbarung von Budgetpositi-
onen ist im Normalfall unvermeidbar. 
Die sorgfältige Kostenermittlung ist zen-
tral; und die anschliessende Plausibilisie-
rung und Überprüfung der Kostenberech-
nung durch den Bauherrn unerlässlich 
und empfehlenswert. Wenn über Budget-
positionen offen abgerechnet wird, bzw. 
werden muss, verhindert auch die Ver-
einbarung eines pauschalen Werkpreises 
nicht, dass der Bauherr unter Umständen 
mehr zu bezahlen hat, als ursprünglich ge-

wollt und kalkuliert (abgesehen von selbst  
gewünschten Änderungen oder selbstver-
schuldeten Umständen).

Werkverträge inkl. ihrer Beilagen sind 
daher genau und aufmerksam zu lesen und 
es ist insbesondere auf die Regelung der 
Budgetpositionen zu achten. Bei der Ver-
tragsverhandlung bzw. -redaktion emp-
fiehlt sich, Folgendes klar zu regeln:
– Sollen die Budgetpreise im pauschalen 

Werkpreis inbegriffen sein oder zu einer 
Veränderung des gesamten Werkpreises 
führen?

– Wie soll eine allfällige Kostenüber-
schreitung zwischen den Parteien ge-
teilt werden?

– Was ist die Bemessungsgrundlage für  
eine allfällige Kostenüberschreitung?

– Sind die Mehrwertsteuer und das  
Unternehmerhonorar in den Budget-
preisen inkludiert?

– Wie wollen die Parteien bei einer über-
mässigen Überschreitung der Budget-
preise vorgehen?  
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